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1. Gebiet Allgemeinmedizin  
 
Definition:  
Die Allgemeinmedizin umfasst die lebensbegleiten-
de hausärztliche Betreuung von Menschen jeden 
Alters bei jeder Art der Gesundheitsstörung, unter 
Berücksichtigung der biologischen, psychischen und 
sozialen Dimensionen ihrer gesundheitlichen 
Leiden, Probleme oder Gefährdungen und die 
medizinische Kompetenz zur Entscheidung über 
das Hinzuziehen anderer Ärzte und Angehöriger 
von Fachberufen im Gesundheitswesen. Sie 
umfasst die patientenzentrierte Integration der 
medizinischen, psychischen und sozialen Hilfen im 
Krankheitsfall. Dazu gehören auch die Betreuung 
von akut oder chronisch Erkrankten, die Vorsorge 
und Gesundheitsberatung, die Früherkennung von 
Krankheiten, die Einleitung von Rehabilitationsmaß-
nahmen, die Zusammenarbeit mit allen Personen 
und Institutionen, die für die gesundheitliche 
Betreuung der Patienten Bedeutung haben, die 
Unterstützung gemeindenaher gesundheits-
fördernder Aktivitäten, die Zusammenführung aller 
medizinisch wichtigen Daten des Patienten. 
 
Facharzt/Fachärztin für 
Allgemeinmedizin 
(Hausarzt/Hausärztin) 
 
Weiterbildungsziel: 
 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der 
Facharztkompetenz Allgemeinmedizin nach 
Ableistung der vorgeschriebenen 
Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte 
sowie des Weiterbildungskurses. 
 
Weiterbildungszeit: 
 
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an 
einer Weiterbildungsstätte 
gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1, davon 
• 36 Monate in der stationären 

Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin,  
davon können bis zu 
- 18 Monate in den Gebieten der 

unmittelbaren Patientenversorgung (auch 3 
Monats-Abschnitte) auch im ambulanten 
Bereich angerechnet werden, dabei sind 
maximal 12 Monate aus einem Gebiet 
anrechenbar  

 

• 24 Monate Weiterbildung in der ambulanten 
hausärztlichen Versorgung, davon können bis 
zu 
- 6 Monate in Chirurgie (auch 3 Monats-

Abschnitte) angerechnet werden 
 

80 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Absatz 8 
in Psychosomatische Grundversorgung 

 
Weiterbildungsinhalt: 
 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in 
 

- den Inhalten der Basisweiterbildung aus dem 
Gebiet Innere Medizin: 

- der Gesundheitsberatung, der Früherkennung 
von Gesundheitsstörungen einschließlich 
Gewalt- und Suchtprävention, der Prävention, 
der Einleitung und Durchführung rehabilitativer 
Maßnahmen sowie der Nachsorge 

- der Erkennung und Behandlung von 
nichtinfektiösen, infektiösen, toxischen und 
neoplastischen sowie von allergischen, 
immunologischen, metabolischen, 
ernährungsabhängigen und degenerativen 
Erkrankungen auch unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten dieser Erkrankungen im 
höheren Lebensalter 

- den Grundlagen der Tumortherapie 
- der Betreuung palliativmedizinisch zu 

versorgender Patienten 
- der Indikationsstellung, sachgerechten 

Probengewinnung und -behandlung für 
Laboruntersuchungen und Einordnung der 
Ergebnisse in das jeweilige Krankheitsbild 

- geriatrischen Syndromen und Krankheitsfolgen 
im Alter einschließlich der Pharmakotherapie im 
Alter 

- psychogenen Symptomen, somatopsychischen 
Reaktionen und psychosozialen 
Zusammenhängen einschließlich der 
Krisenintervention sowie der Grundzüge der 
Beratung und Führung Suchtkranker 

- Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen 
- ernährungsbedingten Gesundheitsstörungen 

einschließlich diätetischer Behandlung sowie 
Beratung und Schulung 

- Durchführung und Dokumentation von 
Diabetikerbehandlungen  

- den Grundlagen hereditärer Krankheitsbilder 
einschließlich der Indikationsstellung für eine 
humangenetische Beratung 

- der Indikationsstellung und Überwachung 
physikalischer Therapiemaßnahmen 

- den Grundlagen der Arzneimitteltherapie 
- der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle 

einschließlich lebensrettender Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und 
Wiederbelebung 

- der Bewertung der Leistungsfähigkeit und 
Belastbarkeit, der Arbeitsfähigkeit, der Berufs- 
und Erwerbsfähigkeit sowie der 
Pflegebedürftigkeit 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung  
 
den weiteren Inhalten:  
 
- der primären Diagnostik, Beratung und 

Behandlung bei allen auftretenden 
Gesundheitsstörungen und Erkrankungen im 
unausgelesenen Patientengut 

- der Integration medizinischer, psychischer und 
sozialer Belange im Krankheitsfall 

- der Langzeit- und familienmedizinischen 
Betreuung  

- Erkennung und koordinierte Behandlung von 
Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und 
Jugendalter 

- interdisziplinärer Koordination einschließlich der 
Einbeziehung weiterer ärztlicher, pflegerischer 
und sozialer Hilfen in Behandlungs- und 
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Betreuungskonzepte, insbesondere bei 
multimorbiden Patienten 

- der Behandlung von Patienten in ihrem 
familiären Umfeld und häuslichen Milieu, in 
Pflegeeinrichtungen sowie in ihrem weiteren 
sozialen Umfeld einschließlich der 
Hausbesuchstätigkeit 

- gesundheitsfördernden Maßnahmen, z. B. auch 
im Rahmen gemeindenaher Projekte 

- der Erkennung von Suchtkrankheiten und 
Einleitung von spezifischen Maßnahmen 

- der Erkennung, Beurteilung und Behandlung 
der Auswirkungen von Umwelt und Milieu 
bedingten Schäden einschließlich 
Arbeitsplatzeinflüssen 

- der Behandlung von Erkrankungen des Stütz- 
und Bewegungsapparates unter besonderer 
Berücksichtigung funktioneller Störungen 

- den für die hausärztliche Versorgung 
erforderlichen Techniken der Wundversorgung 
und der Wundbehandlung, der Inzision, 
Extraktion, Exstirpation und Probeexzision auch 
unter Anwendung der Lokal- und peripheren 
Leitungsanästhesie 

 

Definierte Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden aus der Basisweiterbildung 
aus dem Gebiet Innere Medizin: 
- Elektrokardiogramm 
- Ergometrie  
- Langzeit-EKG 
- Langzeitblutdruckmessung 
- spirometrische Untersuchungen der 

Lungenfunktion 
- Ultraschalluntersuchungen des Abdomens und 

Retroperitoneums einschließlich 
Urogenitalorgane 

- Ultraschalluntersuchungen der Schilddrüse 
- Doppler-Sonographien der Extremitäten 

versorgenden und der extrakraniellen Hirn 
versorgenden Gefäße 

- Punktions- und Katheterisierungstechniken 
einschließlich der Gewinnung von 
Untersuchungsmaterial 

- Infusions-, Transfusions- und 
Blutersatztherapie, enterale und parenterale 
Ernährung 

- Proktoskopie  
 

 

Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung 
 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

• den allgemeinen Inhalten der Weiterbildung für 
die Abschnitte B und C  

den Inhalten der Basisweiterbildung aus dem 
Gebiet Innere Medizin: 
• der Gesundheitsberatung, der Früherkennung 

von Gesundheitsstörungen einschließlich 
Gewalt- und Suchtprävention, der Prävention, 
der Einleitung und Durchführung rehabilitativer 
Maßnahmen sowie der Nachsorge 

• der Erkennung und Behandlung von nicht-
infektiösen, infektiösen, toxischen und neo-
plastischen sowie von allergischen, immuno-
logischen, metabolischen, ernährungsabhän-
gigen und degenerativen Erkrankungen auch 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
dieser Erkrankungen im höheren Lebensalter 

• den Grundlagen der Tumortherapie 
• der Betreuung palliativmedizinisch zu 

versorgender Patienten 
• der Indikationsstellung, sachgerechten 

Probengewinnung und -behandlung für 
Laboruntersuchungen und Einordnung der 
Ergebnisse in das jeweilige Krankheitsbild 

• geriatrischen Syndromen und Krankheitsfolgen 
im Alter einschließlich der Pharmakotherapie 
im Alter 

• psychogenen Symptomen, somatopsychischen 
Reaktionen und psychosozialen Zusammen-
hängen einschließlich der Krisenintervention 
sowie der Grundzüge der Beratung und 
Führung Suchtkranker 

• Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen 
• ernährungsbedingten Gesundheitsstörungen 

einschließlich diätetischer Behandlung sowie 
Beratung und Schulung 

• Durchführung und Dokumentation von 
Diabetikerbehandlungen 

• den Grundlagen hereditärer Krankheitsbilder 
einschließlich der Indikationsstellung für eine 
humangenetische Beratung 

• der Indikationsstellung und Überwachung 
physikalischer Therapiemaßnahmen 

• den Grundlagen der Arzneimitteltherapie 
• der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle 

einschließlich lebensrettender Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und 
Wiederbelebung 

• der Bewertung der Leistungsfähigkeit und 
Belastbarkeit, der Arbeitsfähigkeit, der Berufs- 
und Erwerbsfähigkeit sowie der 
Pflegebedürftigkeit 

• der intensivmedizinischen Basisversorgung 
den weiteren Inhalten: 
• der primären Diagnostik, Beratung und Be-

handlung bei allen auftretenden Gesundheits-
störungen und Erkrankungen im unausgele-
senen Patientengut 

• der Integration medizinischer, psychischer und 
sozialer Belange im Krankheitsfall 

• der Langzeit- und familienmedizinischen 
Betreuung 

• Erkennung und koordinierte Behandlung von 
Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und 
Jugendalter 

• interdisziplinärer Koordination einschließlich 
der Einbeziehung weiterer ärztlicher, 
pflegerischer und sozialer Hilfen in 
Behandlungs- und Betreuungskonzepte, 
insbesondere bei multimorbiden Patienten 

• der Behandlung von Patienten in ihrem 
familiären Umfeld und häuslichen Milieu, in 
Pflegeeinrichtungen sowie in ihrem weiteren 
sozialen Umfeld einschließlich der 
Hausbesuchstätigkeit 

• gesundheitsfördernden Maßnahmen,  
z. B. auch im Rahmen gemeindenaher Projekte 
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• der Erkennung von Suchtkrankheiten und 
Einleitung von spezifischen Maßnahmen 

• der Erkennung, Beurteilung und Behandlung 
der Auswirkungen von Umwelt und Milieu 
bedingten Schäden einschließlich 
Arbeitsplatzeinflüssen 

• der Behandlung von Erkrankungen des Stütz- 
und Bewegungsapparates unter besonderer 
Berücksichtigung funktioneller Störungen 

• den für die hausärztliche Versorgung 
erforderlichen Techniken der Wundversorgung 
und der Wundbehandlung, der Inzision, 
Extraktion, Exstirpation und Probeexzision 
auch unter Anwendung der Lokal- und 
peripheren Leitungsanästhesie 

 
Untersuchungs- und Behandlungsverfahren 
aus der Basisweiterbildung aus dem 
Gebiet Innere Medizin: 

Richt-
zahl 

• Elektrokardiogramm 500 
• Ergometrie  100 
• Langzeit-EKG 100 
• Langzeitblutdruckmessung 50 
• spirometrische Untersuchungen der 

Lungenfunktion 
100 

• Ultraschalluntersuchungen des 
Abdomens und Retroperitoneums 
einschließlich Urogenitalorgane 

500 

• Ultraschalluntersuchungen der 
Schilddrüse 

150 

• Doppler-Sonographien der Extremi-
täten versorgenden und der extra-
kraniellen hirnversorgenden Gefäße 

50 

• Punktions- und Katheterisierungs-
techniken einschließlich der Gewin-
nung von Untersuchungsmaterial 

BK 

• Infusions-, Transfusions- und 
Blutersatztherapie, enterale und 
parenterale Ernährung 

50 

• Proktoskopie BK 
 
aus den weiteren Inhalten: 

 

• Dokumentation von Behandlungs-
fällen einschließlich Beratungs-
anlass, Diagnostik, Beratungs-
ergebnis, Therapie und Begründung 
im unausgelesenen Patientengut, 
davon  

100 

- bei Kindern 25 
- bei geriatrischen Syndromen 

und Krankheitsfolgen im Alter 
25 

• Integration medizinischer, psychi-
scher und sozialer Belange im 
Krankheitsfall einschließlich Erken-
nung von psychogenen Symptomen, 
somatopsychischen Reaktionen, 
psychosozialen Zusammenhängen 
unter Berücksichtigung der Krisen-
intervention sowie der Beratung und 
Führung Suchtkranker  

25 

• Langzeit- und familienmedizinischen 
Betreuung mit Dokumentation von 
mindestens 4 Patientenkontakten 
pro Jahr und Bestimmung von 
Behandlungszielen gemeinsam mit 
dem Patienten 

10 

• Erkennung und koordinierte 
Behandlung von Verhaltens-
auffälligkeiten im Kindes- und 
Jugendalter  

10 

• interdisziplinäre Koordination 
einschließlich der Einbeziehung 
weiterer ärztlicher, pflegerischer und 
sozialer Hilfen in Behandlungs- und 
Betreuungskonzepte, insbesondere 
bei multimorbiden Patienten 

25 

• Behandlung von Patienten in ihrem 
familiären Umfeld und häuslichen 
Milieu, in Pflegeeinrichtungen sowie 
in ihrem weiteren sozialen Umfeld 
einschließlich der Hausbesuchs-
tätigkeit und Einschätzung der 
Pflegebedürftigkeit 

10 

• Dokumentation von gesundheits-
fördernden Maßnahmen, 
z. B. im Rahmen gemeindenaher 
Projekte wie Seniorensport, Koronar-
Sportgruppen, Raucherentwöh-
nungsgruppe, Rückengruppe 
einschließlich Gesundheitsberatung 
u. a. diätetischer Beratung und 
Schulung  

25 

• Maßnahmen der Vorsorge- und 
Früherkennung, davon  

 

- Prävention von 
Gesundheitsstörungen, 
Einleitung und Durchführung 
rehabilitativer Maßnahmen 

50 

• Erkennung von Suchtkrankheiten 
und Einleitung von spezifischen 
Maßnahmen einschließlich Gewalt- 
und Suchtprävention  

10 

• Behandlung von Erkrankungen des 
Stütz- und Bewegungsapparates 
unter besonderer Berücksichtigung 
funktioneller Störungen einschließ-
lich Indikationsstellung und Über-
wachung physikalischer Therapie-
maßnahmen 

10 

• medizinische Notfallsituationen 
sowie Erkennung und Behandlung 
akuter Notfälle wie Synkopen, 
paroxysmale Tachykardien, akute 
Dyspnoen, einschließlich der 
Behandlungsfälle im Rahmen des 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes, 
davon  

50 

- lebensrettende Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der Vitalfunk-
tionen und Wiederbelebung, 
davon können 5 durch die Teil-
nahme an einem Reanimations-
kurs ersetzt werden. 

10 

• für die hausärztliche Versorgung 
erforderliche Techniken der Wund-
versorgung und der Wundbehand-
lung, der Inzision, Extraktion, 
Exstirpation und Probeexzision auch 
unter Anwendung der Lokal- und 
peripheren Leitungsanästhesie 

50 
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Allgemeine Inhalte für die 
Abschnitte B und C : 
 
Die Weiterbildung beinhaltet unter Berücksichti-
gung gebietsspezifischer Ausprägungen auch 
den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in 
 
- ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen 

Grundlagen ärztlichen Handelns 
- der ärztlichen Begutachtung 
- den Maßnahmen der Qualitätssicherung und 

des Qualitätsmanagements einschließlich des 
Fehler- und Risikomanagements 

- der ärztlichen Gesprächsführung einschließ-
lich der Beratung von Angehörigen 

- psychosomatischen Grundlagen 
- der interdisziplinären Zusammenarbeit 
- der Ätiologie, Pathophysiologie und 

Pathogenese von Krankheiten 
- der Aufklärung und der Befunddokumentation 
- labortechnisch gestützten Nachweisverfahren 

mit visueller oder apparativer Auswertung  
- medizinischen Notfallsituationen 
- den Grundlagen der Pharmakotherapie 

einschließlich der Wechselwirkungen der 
Arzneimittel und des Arzneimittelmissbrauchs 

- der Durchführung von Impfungen 
- der allgemeinen Schmerztherapie 
- der interdisziplinären Indikationsstellung zur 

weiterführenden Diagnostik einschließlich der 
Differentialindikation und Interpretation 
radiologischer Befunde im Zusammenhang 
mit gebietsbezogenen Fragestellungen 

- der Betreuung von Schwerstkranken und 
Sterbenden 

- den psychosozialen, umweltbedingten und 
interkulturellen Einflüssen auf die Gesundheit 

- gesundheitsökonomischen Auswirkungen 
ärztlichen Handelns 

- den Strukturen des Gesundheitswesens 
 

 
 
 
 
 
 
 

Begriffsbestimmungen 
 
Kompetenz  stellt die Teilmenge der Inhalte eines 
Gebietes dar, die Gegenstand der Weiterbildung 
zum Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in einer Facharzt-, Schwerpunkt- oder 
Zusatz-Weiterbildung sind und durch Prüfung 
nachgewiesen werden. 
 
Die Basisweiterbildung  umfasst definierte 
gemeinsame Inhalte von verschiedenen 
Facharztweiterbildungen innerhalb eines Gebietes, 
welche zu Beginn einer Facharztweiterbildung 
vermittelt werden sollen.  
 
Fallseminar  ist eine Weiterbildungsmaßnahme mit 
konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes 
einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines 
Weiterbildungsbefugten anhand von vorgestellten 
Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie das dazugehörige 
Grundlagenwissen erweitert und gefestigt werden. 
 
 
Der stationäre Bereich  umfasst Einrichtungen, in 
denen Patienten aufgenommen und/oder Tag und 
Nacht durchgängig ärztlich betreut werden; hierzu 
gehören insbesondere Krankenhausabteilungen, 
Rehabilitationskliniken und Belegabteilungen.  
 
Zum ambulanten Bereich  gehören insbesondere 
ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, 
Tageskliniken, poliklinische Ambulanzen und 
Medizinische Versorgungszentren.  
 
Unter Notfallaufnahme  wird die Funktionseinheit 
eines Akutkrankenhauses verstanden, in welcher 
Patienten zur Erkennung bedrohlicher 
Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. 
Erstbehandlung unterzogen werden, um 
Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen 
Versorgung festzustellen. 
 
Als Gebiete der unmittelbaren 
Patientenversorgung  gelten Allgemeinmedizin, 
Anästhesiologie, Augenheilkunde, Chirurgie, 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere 
Medizin, Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, 
Neurologie, Physikalische und Rehabilitative 
Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Strahlentherapie, Urologie. 
 
Abzuleistende Weiterbildungszeiten  sind 
Weiterbildungszeiten, die unter Anleitung eines 
Arztes zu absolvieren sind, der in der angestrebten 
Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zusatz-Weiterbildung 
zur Weiterbildung befugt ist.  
 
Anrechnungsfähige Weiterbildungszeiten  sind 
Weiterbildungszeiten, die unter Anleitung eines zur 
Weiterbildung befugten Arztes absolviert werden. 
 


